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Einleitung

Passenderweise schafften die Befürworter des Instruments der Tierschutz-Ver-
bandsklage in Deutschland erstmals in dem Bundesland den Durchbruch, zu dessen 
Wahrzeichen ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn zählen: Ausgerechnet 
Bremen, Sehnsuchtsort von vier, als „Die Bremer Stadtmusikanten“ bekannt ge-
wordenen Tieren,1 hat im Jahr 2007 ein „Gesetz über das Verbandsklagerecht für 
Tierschutzvereine“2 verabschiedet. Bremen war damit das erste Bundesland, das 
eine Tierschutz-Verbandsklage ermöglichte.3

Anfangs blieb die neue Gesetzeslage in Bremen ohne Wirkung auf das übrige 
Bundesgebiet. Seit dem Jahr 2013 ist jedoch eine rege Gesetzgebungstätigkeit auf 
Landesebene zu registrieren. So hat die Tierschutz-Verbandsklage zwischenzeitlich 
außer in Bremen auch in Hamburg4, Nordrhein-Westfalen5, dem Saarland6, Rhein-
land-Pfalz7, Schleswig-Holstein8 und in Baden-Württemberg9 sowie in Niedersach-
sen10 Niederschlag im Landesrecht gefunden.

Mehr noch als die geografische Verbindung11 bietet sich das Märchen der Brüder 
Grimm über die Bremer Stadtmusikanten thematisch als Aufhänger für eine Arbeit 

 1 Das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ ist abgedruckt bei Rölleke, Grimms Märchen. 
Text. Kommentar, 2. Aufl. 2015, S. 137–140.
 2 Gesetz über das Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine v. 25.9.2007 (nachfolgend:  
Brem.TierSchVKG), Brem.GBl. 2007, 455.
 3 Caspar, Verbandsklage im Tierschutzrecht durch Landesgesetz?, DÖV 2008, 145 (146).
 4 Hamburgisches Gesetz über das Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine (Hambur-
gisches Tierschutzverbandsklagegesetz – HmbTierSchVKG) = Art. 2 des Gesetzes zur Stär-
kung des Tierschutzes und des Schutzes der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren v. 21.5.2013,  
Hmb.GVBl. 2013, 247.
 5 Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine (Tier-
schutzVMG NRW) v. 25.6.2013, NRWGVBl. 2013, 416.
 6 Gesetz Nr. 1810 über das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzverbände (Tier-
schutzverbandsklagegesetz – TSVKG) v. 26.6.2013 (nachfolgend: Saarl.TSVKG), Saarl.ABl. I 
2013, 268.
 7 Landesgesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tier-
schutzvereine (TierSchLMVG) v. 3.4.2014 (nachfolgend: RhPf.TierSchLMVG), RhPf.GVBl. 
2014, 44.
 8 Gesetz zum Tierschutz-Verbandsklagerecht v. 22.1.2015 (nachfolgend: SchlHTierSchVKG), 
SchlHGVBl. 2015, 44.
 9 Gesetz über Mitwirkungsrechte und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutz-
organisationen (TierSchMVG) v. 12.5.2015 (nachfolgend: BWTierSchMVG), BWGBl. 2015, 317.
 10 Gesetz über Mitwirkungs- und Klagerechte von Tierschutzorganisationen v. 6.4.2017 
(nachfolgend: Nds.TierSchVKG), Nds. GVBl. 2017, 108.
 11 Zur Lokalisierung führt Uther, Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder  
Grimm. Entstehung – Wirkung – Interpretation, 2. Aufl. 2013, S. 69, aus: „Auch wenn die 
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über die Tierschutz-Verbandsklage an: „Zentrales Thema“ in dem Märchen über 
die Bremer Stadtmusikanten „ist die Undankbarkeit und Verantwortungslosigkeit 
des Menschen, die sich gegen seinesgleichen, gegen die Natur oder, wie hier, gegen 
Tiere richtet“.12 Das Märchen thematisiert die Einstellung des Menschen zur Um-
welt, die „einzig an der Arbeits- und Leistungsfähigkeit orientiert [ist]“.13 Diese 
Kritik scheint heutzutage berechtigter denn je – man denke beispielsweise an das 
Thema der Massentierhaltung.

Doch welche Rolle spielt die Tierschutz-Verbandsklage in diesem Zusammen-
hang? Das Instrument der Tierschutz-Verbandsklage dürfte vielerorts noch recht 
unbekannt sein. Es stellt sich mithin zunächst die Frage, was sich überhaupt hinter 
dem Begriff der Tierschutz-Verbandsklage verbirgt. Rechtsbegrifflich lässt sich 
die Frage beispielsweise unter Verweis auf bremisches Tierschutzrecht folgender-
maßen beantworten:

„Ein nach § 3 anerkannter rechtsfähiger Verein kann, ohne die Verletzung eigener Rechte 
geltend machen zu müssen, nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung Klage erheben 
auf Feststellung, dass Behörden des Landes oder der Stadtgemeinden gegen Vorschriften des 
Tierschutzgesetzes oder gegen Rechtsvorschriften, die auf Grund des Tierschutzgesetzes er-
lassen worden sind, verstoßen oder verstoßen haben.“14

Auf den ersten Blick mag dieser Satz unscheinbar wirken. Doch bei genauerer 
Betrachtung wird deutlich, welch großes Ausrufezeichen dieser Satz im deutschen 
Tierschutzrecht setzt. Das liegt an einer Wortfolge, die sich so nicht nur in der 
zitierten Bremer Regelung wiederfindet: Alle Gesetze über Verbandsklagerechte 
für Tierschutzvereine ermöglichen es den Tierschutzvereinen, „ohne die Verletzung 
eigener Rechte“ eine Klage zu erheben.15 Wie zu zeigen sein wird, sind dies nach 
deutschem Recht äußerst bemerkenswerte Regelungen.

Nun wurde zwar beispielhaft aufgezeigt, in welchen Worten die Tierschutz-Ver-
bandsklage ihren juristischen Ausdruck findet. Die aufgeworfene Frage, was sich 
hinter dem Begriff der Tierschutz-Verbandsklage verbirgt, ist allein damit aber noch 
nicht beantwortet. Welche Idee steckt also hinter der Tierschutz-Verbandsklage?

Durch die Tierschutz-Verbandsklage kann das Problem gelöst werden, dass 
Tiere keinen gesetzlichen Vertreter haben, welcher zu ihrem Vorteil eine Klage 

Überschrift signalisiert, daß die Tiere Bremer Stadtmusikanten sind oder werden, so scheint die 
bewußt gewählte Lokalisierung nur ein Stilmittel zu sein, könnte die Glaubwürdigkeit erhöhen 
oder auf die Tatsache anspielen, daß im Mittelalter Stadtmusikanten in größeren Städten durch-
aus aufspielten.“
 12 Uther, Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm. Entstehung – 
Wirkung – Interpretation, 2. Aufl. 2013, S. 69.
 13 Uther, Handbuch zu den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm. Entstehung – 
Wirkung – Interpretation, 2. Aufl. 2013, S. 69.
 14 § 1 Abs. 1 Brem.TierSchVKG.
 15 Kloepfer, Die tierschutzrechtliche Verbandsklage – eine Einführung, NuR 2016, 729 (730) –  
Hervorhebung durch den Verfasser.
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erheben und so für ihre Interessen eintreten könnte.16 Da Tiere weder für ihre 
eigenen Interessen, noch für die Beachtung des Tierschutzrechts eintreten können 
und insoweit auf einen menschlichen Sachwalter angewiesen sind, kann die Tier-
schutz-Verbandsklage diese systembedingte und naturgegebene Rechtsschutzlücke 
ausfüllen.17 Um es mit den Worten des Vereins Menschen für Tierrechte auszu-
drücken: Durch die Tierschutz-Verbandsklage könnten anerkannte Tierschutzver-
bände quasi „als Anwalt der Tiere tierschutzrelevante Entscheidungen von Behör-
den gerichtlich überprüfen […] lassen“.18

Dies vorweggeschickt, werden nachfolgend Anlass (I.) sowie Gang und Ziel  
der Untersuchung (II.) vorgestellt. Außerdem wird beispielhaft dargestellt, welcher 
Sachverhalt einer Tierschutz-Verbandsklage zugrunde liegen könnte und erörtert, 
welches tierschutzrechtliche Problem die Tierschutz-Verbandsklage lösen könnte 
(III.).

I. Anlass der Untersuchung

Anlass, sich mit der Tierschutz-Verbandsklage auseinanderzusetzen, geben vor 
allem zwei Gesichtspunkte: Zum einen handelt es sich bei der Tierschutz-Verbands-
klage um eine aktuelle Thematik. Die Tierschutz-Verbandsklage hat auf Landes-
ebene seit dem Jahr 2013 eine auffallend starke Dynamik entwickelt. Zum an-
deren handelt es sich bei der Tierschutz-Verbandsklage um eine nach wie vor 
umstrittene Thematik. So umstritten wie das Thema Tierschutz insgesamt ist, 
passt es ins Bild, dass die Ansichten auch zur Tierschutz-Verbandsklage selbst 
sehr auseinandergehen.19

Bestes Beispiel für die Aktualität des Themas ist die Entwicklung in Nieder-
sachsen. Denn dort ist gemäß seinem § 4 erst am 21. April 2017 das Gesetz über 
Mitwirkungs- und Klagerechte von Tierschutzorganisationen vom 6. April 201720 
in Kraft getreten. Aktueller Beleg für den anhaltenden Streit über das Instrument 
der Tierschutz-Verbandsklage ist die Situation in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde 
im Januar 2017 der Entwurf für ein „Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über 
das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-
Westfalen“21 in den Landtag eingebracht. Dies ist überraschend, weil das nord-

 16 BR-Drs. 157/04, 1.
 17 Hager, Die tierschutzrechtliche Verbandsklage – Rechtspolitische Diskussion, NuR 2016, 
831.
 18 Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e. V., Tierschutz-Ver-
bandsklage, https://www.tierrechte.de/themen/tierschutz-verbandsklage (Stand: 31.7.2017).
 19 Kloepfer, Die tierschutzrechtliche Verbandsklage – eine Einführung, NuR 2016, 729.
 20 Nds.GVBl. 2017, 108.
 21 NRWLT-Drs. 16/14017. Der nordrhein-westfälische Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte empfohlen, den Gesetzentwurf zur 
Aufhebung des TierschutzVMG NRW abzulehnen (NRWLT-Drs. 16/14419).


